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InderletztenSitzungdesStadtrateslegteStR .von
SteinerdenEntwurfeinerEutschlüessungderStadtWienandieRe-¬
gierungvor ,mitwelcherdieendlicheRegelungderInvalidenver-¬
sofgunggeforderwind .AlsdringendstesVerlangenwirddieendliche
Neursgelungder ges tilichen Bestimmngenfür dieVersorgungsgenüsse
derInvalidensowiederWitwenundWaisenvongSallenenKriegern

Bezeichnet,wobeiaufdieVerbesserungsowohlderAnspruchsbedingungen
als auchdesVerfahrenszurErlangungderRentedurchGewährungeiner
Berufsmöglichkeitan eine gemischte Kommission ,an der auchZivilper - ¬

sonenteilnehmen ,undschliesslich durch eine entsprechendeErhöhung
der zuzuwendendenBeträgeBedachtzu nehmensein wird .Fastsämtliche
derinderEntschliessungaufgestelltenForderungensindimdeutschen
ReichebereitsimgünstigenSinnegelöst .DerReferentbetonte,dasswohlalssicherangenommenwerdenkönne,dassderStaatunddieöffent-¬
lichenKörperschaftennicht ermangeenwerden ,durchAufnahmeKriegs¬
invaliderin ihreDienstedenfür sie arschwertenKampfumsDasein
zuerleichtern.VonallergrössterWichtigkeitseies ,aufdieprivaten
UnternehmereinengesetzlichenZwangzurperzentuellenVerwendung

Kriegsinvaliderin ihremBetriebauszuüben .Hiedurchwürdeaucheini¬
germassenderDrangderInvalidennachUnterkommeningesicherteöffent,
liche Stellungenvermindertwerden .DieWiederaufrichtungderwirt -¬
schaftlichenVerhältnissederTausendevonKriegsteilnehmerner-¬
forderedringendsteinegrosszügigeOrganisstionzurGewährungvon
Kredithilfe,inderenRahmenauchInvalidendienötigeUnterstützung
zugewährenwäre .NachdeutschemMusterwerdeauchdermöglichsteAus,
bau einer Organisationder Invalidenfürsorge mit Schaffüngeiner
Zentralstelle eine unabweisbareNotwendigkeidarstellen .

In der Entschlieesung ,welchenach demAntragedesBericht -¬
erstatters der Regierungunterbreitetwerdensoll ,heisst es :Schonam
20 .Oktober1914hatdieGemeindeWienwegenzeitgerechterAbänderung
desMilitärversorgungsgesetzesunddergesetzlichenBestimmungender
VersorgungvonWitwenundWaisenvonOffiziernundMannschaftspersonen
derRegierungeinePetitionunterbreitet.DerWienerStadtrathat
in seinerSitzungvom28 .Jänner1915einstimmigdendringendenWunsch
nacheinerausreichendenstaatlichenFürsorgefürallejeneMann-¬
schaftspersonenausgesprochen ,die zumKriegsdienst herangezogenund
wegenVerwundungoderErkrankungzurweiterenmilitärischenVerwendung
untauglichbefundenwurden.FernerhatdieGemeindeWienauchnoch
in einerReiheweitererPetitionenaufdie Reformbedürftigkeitder
gesetzlichenLuvalidenversorgunghingewiesen.

Neuerlichsteilt nundie . k .Reichshaupt - undResidenzstadt
WienandieRegierungdieBitte ,unverzüglichandienunmehrunauf¬
schiebbargewordeneNeuregelungunterBerücksichtigungfolgender
Richtlinienzu schreiten .DerAnspruchauf ZuerkennungderInvaliden-¬
rentebeiMannschaftspersonenunter10Dienstjahrenwäreschondurch
diebleibendeodervorübergenendeMinderungderFähigkeitzurAusübung
desfrüherenbürgerlichenBerufesum10%,sowieauchbeieinerVer-¬
schlimmerungvonGesundheitsstörungen,welchedurchdieimGesetze
vom27 .Dezember1875angeführtenUrsachenhervorgerufenwordensind ,

gegeben zu betrachten .Der Anspruch auf die Verwundungszulage

wäreausserdenimgegenwärtigenGesetzangeführtenFällenauchdann
zuzugestehen,wenndie BeschädigungohneeigenesVerschuldendurch
einenUnfallin AusübungdesDiensteseingetretenoderdurchdiedem
Militärdienste eigentümlichen Verhältnisse oder deren Folgenverursacht
wordenast .

BezüglichdesVerfahrensmussdieEinführungdesBerufungs-¬
rechtesdesInvalidenaneinegemischteKommission ,welcheüberdie
Versorgungsansprücheendgiltigzuentscheidenhätte ,alshöchst
wünschenswertbezeichnetwerden .Auchdie Höheder derzeit ganzunzu-¬
reichendenGebührenbedarfdringendeinerRegelung:Beianlässlichdes
KriegeszurmilitärischenDienstleistungherangezoganenPersonen
untermöglichsterAnrechnungihreszivilenEinkommens,welchesZiel
eventuelldurchGewährungtonZulagenerreichtwerdenkönnte ;bei
BersonenvonmilitärischemBerufeuntermöglichsterAnlehnungandie
VersorgungderZivilstaatsbeamtenundDienser .BezüglichderMannschafts,
personenwärebei bloss teilweiser bürgerlicherErwerbsunfähigkeit
etwanachAnalogiederUnfallsrentendieGewährungvonTeilrentenins
Augezufassen .DajedochauchvonerhöhtenGebühreneineausreichende

VerorgungderInvalidenkaumzuerwartenist ,erscheintesgåeichfalls
nötig ,diebevorzugteAufnahmederselbenin entsprechendeStellunge
des öffentlichen Dienstes gesetzlich zu regeln .Dringenderforder -¬
licherscheintaucheinegesetzlicheBestimmung,durchdiees
privatenUnternehmenzur Pflicht gemachtwird ,in ihremArbeiter-¬
standenacheinembestimmtenperzentuellenVerhältnisseKriegsin¬
validezuverwenden.BiszurgesetzlichenFestlegungdieserVer¬
pflichtungwärebei VergebungstaatlicherLieferungenindie
LieferungsverträgedieperzentuelleVerwendungvonKriegsinvaliden
als Bedingungaufzunehmen.UmdenKriegsinvalidenihrewirtschaft-¬
liche Aufrichtung durch gewerbliche Selbstständigmachung zuermög - ¬

lichen ,mussdieOrganisationeinerentsprechendenKreditgewährung
andieselben ,vielleichtimRahmeneinergrossauszubauendenCrgani¬
sationzurGewährungvonKredighilfeanKriegsteilnehmeralsdringen-¬
desErfordernisbezeichnetwerden.DamitendlichdieSegnungenall
diesergesetzlichenMassnahmendenbetreffendenauchtatsächlich
baldmöglichstzugutekämen ,erscheint der Ausbaueiner in denExekutiv¬
stellen möglichstweit verzweigtenFürsorgeorganisationunbedingterfor ,
derlich,dieineinemzuschaffenden. k.österreichischenInvaliden¬
amteimRahmendes Ministeriumsfür soziale Fürsorgeihre Spitzezu
habenhätte.

DieEntschliessungwirddemGemeinderateindernächsten
Sitzungvorgelegtwerden.

---------¬
HöchstpreisefürBeennspiritusin Wien.MitderMinisterialverordnung
vom30 .November. J .wurdeesdenpolitischenBezirksbehördenüber-¬
lassen ,zu den festgesetzten Grosshandelspreisen für Brennspiritus

allenfallseinenortsüblichenZufuhrzuschlagzubestimmen.Nachdieser
MinisterialverordnungsindfernerdiezulässigenHöchspreisefürden

Kreinverschleissdes Brennspiritusvonder politischenLandesstelle
oderinderenAuftragvonderBezirksbehördefestzusetzen.InNieder-¬
osterreich hat die Festsetzung dieser Kleinverschleiss - Höchstpreise
für die einzelnen Gemeindendie Statthalterei zufolge Erlasses vom
18 .ds . . ,ebenfal s den Bezirksbehördenübertragen und hiefür genæue
Weisungenerteilt DerMagistrathat imSinnedieserWeisungenfür
WiendenZufuhrzuschlagsowiedenKleinverschleiss-Höchstpreis

festgesetztundmitderKundmachungvom1 .Jänner1918verlautbart.
AusdemVerkaufstarifeist zuentnehmen ,dassin WienimKleinver-¬
schleisse1Liter90 %BrennspiritusbeiAbsatzvonMengenbiszu1.
Literhöchstens2Kronen,beiAbsatzvonMengenüber1biseinschliess¬
lich 6 Liter höchstens1 K96h undvonMengenüber6 Liter bisein¬
schliesslich25Literhöchstens1 K89h kostendarf ,Fürhöher-¬
grädigeWareerhöhtsichderPreisverhältnismäszig.DerZuschlag
fürdieZufuhrspesenimGrosshandelwurdeinWienmitSKrenenfür
100Literfestgesetzt.DiefestgesetztenKleinverschleiss-Höchstpreise
verstehensichausschliesslichderGefässeundsindvondenKlein¬
verschleissernin ihremVerkaufslokaleersichtlichzumachen.Diese
Bestimmungentretenmit1 .Jänner1918inKraft .

Petroleumabgabe.InderZeitvom30.ds. M.biseinschliesslich2.
Februar. J .werdenaufGrundderPetroleumbezugskartenachfolgende
Mengenwöchentlichausgefolgt :FürWohnungen3 1 ,fürAftervermietun -¬
gen1 ,fürHeimarbeiter,GeschäftslckaleundWaschküchen11 ,für
dieBeleuchtungderFlure ,StiegenundGängefürjedeFlamme3.

La
Kerzenabgabe.ImMonateJännerwerdenanKerzenausgefolgt:für

WohnungenohneUnterschiedihrerkünstlichenBeleuchtung1Kerze,
fürWohnungenundfürAftervermietungen,fürwelchePetroleumbezugskarte
ten ausgegebenwurden ,je 3 KerzenimGewichtevonje 1/32 kg .Als
BezugskartengeltenwiebisherderamtlicheEinkaufscheinunddie
Petroleumbezugskartefür WohnungenundAftervermietungen .Beimamt- ¬
lichen Einkaufscheinist im MonatJänner die auf der rechtenSeite

befindlicheZiffer12abzutrennen.Eswerdenvoraussichtlichnicht
nur Kerzenim Gewichtevon1/32 kg ,sondernauch solche imGewichte
von1/24 kg abgegebenwerden .Bei der Ausgabesind 4 StückKerzenzu
je 1/32kggleichzuhalten3 StückKerzenzu je 1/24kg .DerPreis
von3StückKerzenzuje 1/24kgist dergleichewiedervon4Stück
Kerzenzuje 1/32kg.

—
FleischabgabeandieMindestbemittelten.Trotzderungehausendurch

die Schneeverhältnissenochverscärften Transportschwierigkeitenkonnte
dieFleischversorgungderMindestbemitteltenfürdieWochevom
31 .Dezemberbis zum5 .JännerausdenVorrätenan Rind =undSchaf-¬
fleischgesichertwerden.MitGenehmgungdesAmtesfürBolkser¬
nährungwirddaherdasWohlfahrtsfleischandieBesitzerdergrünen,
blauenundbraunenamtlichenEinkaufschenean folgendenTagenabgegeben
werden .AmMontag31 .ds . M.für die BuchstabenA- F ,amMittwoch,
2 .JännerG- K ,amDonnerstag3 .JännerL- RundamSamstag5.
JännerS- Z.DienächstenAbgabetagevonWohlfahrtsfleischfürdie

Mindestbemitteltenkönnenerst amSonntag ,13 .Jännerverlautbart
werden .

FettbezugfürMindestbemittelte.InderZeitvom30 .Dezemberbis12.
JännerwerdenbeidenkundgemachtenVerkaufsständenderGrosschlächte-¬
rei gegenAbtrennungdesAbschnittesLdesamtlichenEinkaufscheines
füralleGruppenvonMindestbemitteltenje 50gSchweinespeckzum
lreisevon48hfürjedesMitglieddesHarshaltesabgegeben.



TIERER ESI ONDENZ29 .Dezemberabends .

Silvester- Nachtverkehr.In derNachtvom31 .Dezemberaufden
Peo ,vebutv

1 .Jännerwirdein außererdentlicherVVerkehrin beschränktemUmfang
vomfahrplanmäßigenBetriebsschlußbisgegen2UhryøabRingeinge-¬
legt .DieLiniensind auf denin denStraßenbahnenausgehängten
Kundmachungenersichtlich .FüreineFahrtwirdeinFahrpreisvon
40hsowohlfürErwachsenealsauchfürKindereingehoben.Strecken¬
karten ,AnweisungeneuffreieoderermäßigteFahrt ,Vorverkaufs-und
PostfahrscheinesowiedieimfahrplanmößigenBetriebegelöstenFahr¬
Scheinesindin diesemNachtverkehrungiltig.



DerNeujahrstagkeinfleischloserTag .MitRücksichtaufdieVerkehrs
schwierigkeitenhat das Volksernänrungsamtverfügt ,dass an demauf
einenfleischlosenTagfallendenNeujahrstage1918 ,Fleischnichtnur

genossenundin Gastwirtschaftenverabreicht ,sondernauchvonallen
fleischverarbeitendenGewerbenin Wienverkauftwerdendarf .

Kartoffelabgabe .DieaufdenKopfentfallendeWochenmengevonKartoffelw
wirdfür die kommendeWochewiedermit 13 kg festgesetzt .DieAbgabe
geschiehtin der üblichenWeiseundzwar . gegenAbtrennungdesganzen
WochenabschnittesNderKartoffelkarte.

VerkaufvonserbischemSchweinefleisch.AmNeujahrstaggelangeninder
Grossmarkthallewährendder gewöhnlichenVerkaufsstundenüber20. 000
kgfrischesserbischesSchweinefleischzumPreisevon7 Kfür1lg
zumVerkaufe .DiehöchsteMenge ,die auf eine Personabgegebenwerden
darf ,wurdemit2 kgfestgesetzt

DergrosseSchneefall.DurchdaseingetreteneTauwetteristdie
Schneebeseitigungsarbeitnochschwierigergewoerdenundschreitet
daherlangsamavorwärts,alsbeiAnhaltendesFrostwetterszuerwartenw
war .Auchist ein Teil der Milttärmannschaften ,insbesonderedie
Sappeur- Komagnieen,dieheutefrühhättewarbeitensollen ,nochnicht
eingetrogfen.IhreAnkunftist teilweise ,für heutenachmittag,teil¬
weise füs heute abends angekündigt .Morgen ( Sanntag ) früh wirdalso

aller Voraussichtnachmit grösserer Militärmannschaftgearbeitet
werdenkönnen .Pferde undFuhrwerkewurdennochverhäl nismässigwenige
angemeldet.AmheutigenTagestanden188Wagenin Verwendung,die
Gemeindehofft aber für morgenauf eine grössereMenge .DieSchnee¬
pflügesindsämtlichbespannt ,dochmüssenwegenderermüdedenFferde
oftmals längere Fauseneingeschaltet werden .Die Reinigungvieler

Bürgersteige seitens der Hausbesorgermussanerkennendkervorgehoben
werden .Eswärenur zu wünschen ,dassdiesemBeispieleallgemein
Folgegeleistet wirdunddassansbesonderebei denschmälerenBürger¬
steigenseitens der Hausbesorgerauchdas RinnsalaufSchaufelbreite
freigemachtwowd .Die GemeindeWienhat sich mit demLandesschulrate
ins Einvernehmengesetzt ,dassdieMittelschülertrotz derschul¬
freienTagezurBeteiligungbeiderSchneesäuberungaufgefordert
werden .Es wäre schon eine grosse Hilfe ,wennsie auf denBürgersteiger -¬

längsderöffentlichenGartenanlagenundin denAlleenamRingdie
Schneebeseitigungdurchführenwürden.

Kohlenabgabe.FürdieZeitvom30 .Dezemberbis2 .Februarwirddie
aufdie Abschnitte9 - 13derKohlenkarteauszugebendeWochenmenge
sowohlfür denKüchenbrandals auchfür denZimmerbrandmit je 25kg
Steinkohle,bezw .32kgBraunkohlefestgesetzt .AugGrundvonBezugs-¬
scheinenwirdanKohle( Koks )in der9 .- 13 .Wochesowohlfür
BetriebszweckewieauchfürHeitzweckedieunterdemBuchstaben
B festgesetzte Wochenmengeabgegeben .

Butterpreise.DieKleinhandelspreisefürausländischeSutterwurde
für die nächsteWochemitK17 . 60für 1 kgundmit K . 11für 12dkg
paketierte Ware fes gesetzt -
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